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Telefon 037292/27100

Im Monat Juni finden meine Bürger-
sprechstunden auf Grund der Corona-
Pandemie zu folgenden Terminen

Donnerstag, den 03. Juni 2021 und
Donnerstag, den 17. Juni 2021

in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr tele-
fonisch statt.

Über Ihre Beteiligung würde ich mich
freuen!

Ihr Bürgermeister 
Steffen Schneider q

Bü� rgersprechstunde des
Bürgermeisters im Monat

Juni 2021
Die Sprechstunde des Bürgerpolizisten,
Herrn Polizeihauptmeister Lindner, findet

am Donnerstag, dem 17. Juni 2021  von
16:00 bis 18:00 Uhr   

auf Grund der Corona-Pandemie telefo-
nisch statt.

Sie erreichen Herrn PHM Lindner unter
der Tel.-Nr. 037322/15282.

Außerhalb dieser Sprechstunde erreichen
Sie den Bürgerpolizist ebenfalls unter o.g.
Nummer oder über das Ordnungsamt der
Stadtverwaltung Oederan unter der Tel.-
Nr.: 037292/27 202 oder 27 203. q

Bürgerpolizist in Oederan

Der Weltblut-
spendertag wird
zu Ehren des
Pioniers der

Transfusionsmedizin - Karl Landsteiner
(1868-1943) - seit 2004 jedes Jahr am 14.
Juni, seinem Geburtstag, gefeiert. Landstei-
ner erhielt für seine Entdeckung des AB0-
Systems der Blutgruppen 1930 den
Nobelpreis für Medizin. 
An diesem internationalen Aktionstag wird
die Aufmerksamkeit auf alle Menschen ge-
richtet, die mit ihrer Blutspende Leben ret-
ten. Gerade vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie, die seit weit über einem
Jahr auch das Blutspendewesen vor große
Herausforderungen stellt, bedankt sich der
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bei allen
Spenderinnen und Spendern in Sachsen für
deren nicht nachlassendes Engagement.
Nur mit ihrer Unterstützung kann den Pa-
tienten geholfen werden, die beispielsweise
bei medizinischen Notfällen auf die nur kurz
haltbaren Präparate aus Spenderblut ange-
wiesen sind, genauso aber auch denjenigen,
die oftmals über einen langen Zeitraum hin-
weg – oder auch lebenslang – aufgrund
schwerer Erkrankungen regelmäßig Blut-
transfusionen benötigen. 
Alle Maßnahmen zur Minimierung des Infek-
tionsrisikos, die seit Frühjahr 2020 auf allen
DRK-Blutspendeterminen gelten, werden
seit ihrer Einführung von allen Besuchern
der Spendeaktionen mit großem Verständ-
nis umgesetzt. Dazu gehören die Terminre-
servierung, die Einlasskontrolle vor Betreten
der Spenderäume mit Kontrolle der Körper-
temperatur, das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz im gesamten Ablauf der Blutspende
oder der Verzicht auf einen Imbiss mit offe-
nen Speisen und Getränken zugunsten der
Ausgabe vorgepackter Imbissbeutel. Nur

weiteres, kontinuierliches Blutspenden wird
die Blutversorgung auch langfristig sicher-
stellen

Hinweis: Blutspendewillige, die sich gegen
SARS-CoV2 mit den derzeit in der EU zuge-
lassenen Impfstoffen impfen lassen, dürfen
gern zum Blutspenden kommen. Sinnvoll ist
es, nicht am selben Tag wie die erste oder
die zweite Impfung Blut zu spenden, son-
dern eine Nacht zwischen Impfung und
Blutspende verstreichen zu lassen, um
eventuell auftretende Nebenwirkungen von-
einander abgrenzen zu können. 

Eine Terminreservierung für alle DRK-Blut-
spende-Termine ist erforderlich. Sie kann
unter https://terminreservierung.blutspende-
nordost.de/ erfolgen oder auch über die ko-
stenlose Hotline 0800 11 949 11. Die
Vorab-Buchung von festen Spendezeiten
dient dem reibungslosen Ablauf unter Ein-
haltung aller aktuell geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln.

Die nächste Blutspendeaktionen in Ihrer
Region finden statt

am Donnerstag, den 03. Juni 2021

in Oederan, Bürgersaal, Markt 6/7 

von 14:00 bis 19:00 Uhr    

UND

Am Freitag, den 18. Juni 2021

In Frankenstein, Mehrzweckhalle, 
Am Kemnitzbach

von 16:00 bis 19:00 Uhr q

Am 14. Juni ist Weltblutspendertag: 
Dank an alle SpenderInnen, die auch in der Pandemie

große Solidarität beweisen
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„B 173 Ausbau westlich Oberschöna“, 1.
Tektur (Gz. C32-0522/809)

Das Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr, Niederlassung Zschopau, hat im
Rahmen der Durchführung des gemäß §
17 des Bundesfernstraßengesetzes
(FStrG) i. V. m. § 1 des Gesetzes zur Re-
gelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) und §§
72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) beantragten Planfeststel-
lungsverfahrens eine „1. Tektur“ (Plan-
änderung) vorgelegt. Die Tektur ist Gegen-
stand dieser Auslegung. 

Das Vorhaben umfasst den bestandsna-
hen Ausbau der Bundesstraße 173 west-
lich von Oberschöna von NK 5145 037
Station 1,273 bis NK 5045 002 Station
0,000. Ziel des Vorhabens ist die Erhö-
hung der Verkehrssicherheit durch Besei-
tigung eines Unfallschwerpunktes sowie
der Verbesserung der Leichtigkeit des Ver-
kehrs durch den Anbau eines Zusatzfahr-
streifens an einer Steigungsstrecke an die
ansonsten zweistreifige Bundesstraße.

Für das Bauvorhaben einschließlich der
landschaftspflegerischen Ausgleichsmaß-
nahmen werden Grundstücke der Ge-
meinde Oberschöna (Gemarkung
Oberschöna); der Stadt Oederan (Gemar-
kung Kirchbach) und der Gemeinde Strie-
gistal (Gemarkung Pappendorf)
beansprucht.

Das Vorhaben fällt unter Nr. 14.6 der An-
lage 1 zum UVPG und ist in Spalte 2 mit
einem „A“ gekennzeichnet. Die Planfest-
stellungsbehörde hatte daher bereits nach
§ 7 Abs. 1 die allgemeine Vorprüfung zur
Feststellung der UVP-Pflicht durchgeführt
und das Ergebnis, dass für die Maßnahme
keine Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich ist, im Jahre 2018 bekannt ge-
geben und im Rahmen der Auslegung der
Planunterlage vom 7. Januar 2019 bis 6.
Februar 2019 mit vorgelegt. Anlässlich der
1. Tektur wurde diese Entscheidung noch-
mals überprüft und das Ergebnis bestätigt. 

Das Vorhaben bleibt nach überschlägiger
Prüfung unter Berücksichtigung der Krite-
rien der Anlage 3 auch weiterhin nicht
UVP-pflichtig, weil die Merkmale (Krite-
rium 1 der Anlage 3 des UVPG) und der
Standort (Kriterium 2 der Anlage 3 des
UVPG) sowie Art und Merkmale der mög-
lichen Auswirkungen der Änderungen (Kri-
terium 3 der Anlage 3 des UVPG) in ihrer
Zusammenschau keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen ergeben
haben, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der
Zulassungsentscheidung zu berücksichti-
gen wären. Dies ergibt sich aus folgenden
Erwägungen:

Wesentliche Punkte der 1. Tektur sind Än-
derungen bei der Entwässerung, beim
Lärmschutz sowie die Aktualisierung der
naturschutzfachlichen Unterlagen. So ent-
fällt das ursprünglich geplante Regenrück-
haltebecken zugunsten eines Mulden-
Rigolen-Systems. Damit einher geht eine
Verringerung der Flächeninanspruch-
nahme und damit eine Minimierung des
Eingriffs in Natur und Landschaft. Die Än-
derung der Entwässerung hat damit posi-
tive Auswirkungen auf die Schutzgüter
Pflanzen/Tiere und Boden. 

Hinsichtlich des Lärmschutz erfolgte eine
schalltechnische Berechnung in deren Er-
gebnis nunmehr passive (Schallschutzfen-
ster) und aktive Lärmschutzanlagen
(Lärmschutz Bereich Kleingartenanlage)
vorgesehen sind. Zwar kommt es damit zu
einer zusätzlichen Flächenin-anspruch-
nahme für die Lärmschutzwand, allerdings
handelt es sich dabei um im unmittelbaren
Bereich der B 173 befindliche stark an-
thropogen geprägte Flächen. Relevante
Auswirkungen auf Schutzgüter (u. a. Pflan-
zen/Tiere, Boden) können damit ausge-
schlossen werden.

Die Aktualisierung der naturschutzfachli-
chen Unterlagen hat keine relevanten
neuen Erkennt-nisse im Hinblick auf die
Ausstattung des Untersuchungsgebietes
mit Pflanzen und Tieren erbracht.

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen)
liegt in der Zeit 

vom 21. Juni 2021 bis 20. Juli 2021

in der Stadtverwaltung Oederan, Ge-
richtsstraße 18, 09569 Oederan, Zimmer
304 (Dachgeschoss), während der Dienst-
stunden

Montag          von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Dienstag        von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
                   und  12.30 Uhr – 15.00 Uhr

Mittwoch       von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Donnerstag    von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
                    und 12.30 Uhr – 18.00 Uhr

Freitag           von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger
Terminvereinbarung möglich:

Telefon: 037292/27164 (Herr Hofmeister)
E-Mail: hofmeister.sv@oederan.de

Die Bekanntmachung ist einschließlich der
auszulegenden Planunterlagen während
des oben genannten Zeitraums auch auf
der Internetseite der Landesdirektion
Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de
/bekanntmachung unter der Rubrik Infra-
struktur einsehbar. Maßgeblich ist der In-
halt der ausgelegten Unterlagen (§ 27a
Abs. 1 Satz 4 VwVfG).

Darüber hinaus sind die entscheidungser-
heblichen Unterlagen gemäß den Bestim-
mungen des Sächsischen Umwelt-
informationsgesetzes vom 1. Juni 2006
(SächsGVBl. S. 146), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober
2016 (SächsGVBl S. 507) geändert wor-
den ist, auf Antrag in der Landesdirektion
Sachsen, Referat 32 C, Altchemnitzer
Straße 41, 09120 Chemnitz, zugänglich.

1.Jeder kann bis spätestens 2 Wochen
nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist
bis zum  3. August 2021, bei der Lan-
desdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz,
schriftlich, bei der Landesdirektion
Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Alt-
chemnitzer Straße 41 in 09120 Chem-
nitz, oder bei der Gemeinde
Oberschöna, An der Hauptstraße 10,
09600 Oberschöna, der Stadt Oederan,
Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan oder
der Gemeinde Striegistal OT Etzdorf,
Waldheimer Straße 13, 09661 Striegi-
stal, Einwendungen gegen den Plan
schriftlich oder zur Niederschrift erhe-
ben bzw. sich äußern. Die Einwendung
muss den geltend gemachten Belang
und das Maß seiner Beeinträchtigung
erkennen lassen.

Nach Ablauf dieser Frist sind alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).
Einwendungen und Stellungnahmen der
Vereinigungen sind nach Ablauf dieser
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73
Abs. 4 Satz 5 VwVfG).

Bei Einwendungen bzw. Äußerungen,
die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form
vervielfältigter gleichlautender Texte ein-
gereicht werden (gleichförmige Einga-
ben), ist auf jeder mit einer Unterschrift
versehenen Seite ein Unterzeichner mit
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter
der übrigen Unterzeichner zu bezeich-
nen. Anderenfalls können diese Einwen-

Bekanntmachung
über die Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren 

für das Bauvorhaben
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dungen bzw. Äußerungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs.
2 VwVfG).

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung
erfolgt.

2.Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbe-
schluss einzulegen, werden hiermit entsprechend von der
Auslegung des vollständigen Plans benachrichtigt. Sie können
innerhalb der in Nr. 1 genannten Frist Stellungnahmen zu dem
Plan abgeben bzw. sich äußern.

3.Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig
erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§
17a Nr. 1 FStrG). Nach § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG in Verbindung
mit § 73 Abs. 6 VwVfG ist für Äußerungen nach § 21 UVPG ein
Erörterungstermin durchzuführen.

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt
gemacht werden.

Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erho-
ben, Äußerungen vorgebracht oder Stellungnahmen abgege-
ben haben, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Bei
gleichförmigen Einwendungen gilt diese Regelung für den Ver-
treter (§ 17 VwVfG in Verbindung mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG). 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben
ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfah-
ren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen, Vorbringen von Äußerungen oder Abgabe von
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertre-
terbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5.Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behandelt.

6.Über die Äußerungen, Einwendungen und Stellungnahmen
wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Plan-
feststellungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) entschieden.
Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss)
an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben oder sich geäußert haben, kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen
vorzunehmen sind.

7.Seit Beginn der Auslegung des Planes sind die Anbaube-
schränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre
nach § 9a FStrG in Kraft getreten. Darüber hinaus steht ab die-
sem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufs-
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6
FStrG).

8.Die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen ist eine Ein-
sichtnahme in Unterlagen, die nach den geltenden Vorschriften
auszulegen oder niederzulegen sind. Die Einsichtnahme in die
ausgelegten Unterlagen stellt daher einen triftigen Grund zum
Verlassen der Unterkunft im Sinne der Corona-Schutz-Verord-
nung dar.

Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der
Erhebung von Einwendungen seitens der Beteiligten werden zum
Zwecke der Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens
Daten erhoben. Diese Daten werden von der Landesdirektion
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Be-
stimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Die entsprechenden
datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2
sowie Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sind unter https://www.lds.sachsen.de/Datenschutz
einsehbar.

Oederan, den 31. Mai 2021

Steffen Schneider
Bürgermeister q

Stadt Oederan • Oederaner Anzeiger Nichtamtlicher Teil • 06/2021

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

bereits mehrere Monate beschäftigen sich unser Stadtrat und
zum Teil auch die Ortschaftsräte erneut intensiv mit potentiellen
Errichtungsabsichten unterschiedlicher Planungsbüros von
Windkraftanlagen (WKA). Dabei sind nahezu ausschließlich WK-
Anlagen in der Höhe von ca. 250 m (Flügelspitze) gemeint. Die
Windparks, welche errichtet werden sollen, variieren zwischen 2
und 9 Anlagen, je nach Standort. Zum Teil wurden schon vor vie-
len Monaten (ohne Information an die Stadtverwaltung)  avifauni-
stische Gutachten in Auftrag gegeben, um u.a. die an den
Standorten vorhandene Vogelwelt zu untersuchen. Diese Unter-
suchungsergebnisse sind im Rahmen von Bauantragsverfahren
nötig, was die tatsächliche Absicht zur Errichtung unterstreicht. 
Zwischenzeitlich haben sich sowohl in Memmendorf als auch in

Görbersdorf Bürgerinitiativen gegen die Errichtung von Wind-
kraftanlagen gebildet. Ziel ist es, diese vor Ort zu verhindern. 
Grundsätzlich möchten wir Sie an dieser Stelle im Wesentlichen
über die aktuelle Rechtssituation in Sachen WKA-Errichtung in-
formieren und Sie anschließend um ihre Meinung bitten.

Zunächst muss festgestellt werden, dass es sich bei der Errich-
tung von WKA um sogenannte privilegierte Maßnahmen im Au-
ßenbereich handelt. Das bedeutet, dass Windenergieanlagen
bauplanungsrechtlich im Außenbereich zulässig sind, wenn öf-
fentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Er-
schließung gesichert ist (§ 35 Absatz 1 BauGB). Die Wichtung
öffentlicher Belange wie z.B. des Anwohnerschutzes, des Natur-
schutzes, der Landschaftspflege, der Flugsicherheit, des Denk-
malschutzes usw. wird im Rahmen eines Baugenehmigungs-

Windkraftanlagen auf unserem Gemeindegebiet - 
eine Information und Bürgerbefragung



5

06/2021 • Nichtamtlicher Teil Oederaner Anzeiger • Stadt Oederan
verfahrens geprüft. 
Eine weitere Tatsache ist, dass die  Planungsverantwortung für
Windvorranggebiete (Gebiete in welchen WKA errichtet werden
dürfen) im Freistaat Sachsen bei den Planungsverbänden liegt.
Für unser Gebiet ist der Planungsverband Region Chemnitz zu-
ständig. Der Planungsverband ist Träger der Regionalplanung für
die gleichnamige Planungsregion, welche das Gebiet der Stadt
Chemnitz sowie der Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen,
Vogtlandkreis und Zwickau umfasst. Ihm wurde die Zuständigkeit
vom Freistaat übertragen und damit den Kommunen entzogen.
Grundsätzlich orientieren sich die Regionalen Planungsverbände
am Landesentwicklungsplan und dem Energie- und Klimapro-
gramm des Freistaates, in dem Mindestwerte für die Bruttostrom-
produktion festgelegt sind. Der Landesentwicklungsplan sieht
zum Thema „Wind“ Folgendes vor:  „In den Regionalplänen sind
die räumlichen Voraussetzungen zum Erreichen des für die Nut-
zung der Windenergie geltenden Zieles der Sächsischen Staats-
regierung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend dem
Flächenanteil der jeweiligen Planungsregion an der Gesamtfläche
des Freistaates Sachsen (regionaler Mindestenergieertrag) zu si-
chern. Die Nutzung der Windenergie ist dabei durch eine ab-
schließende, flächendeckende Planung nach dem Prinzip der
dezentralen Konzentration in den Regionalplänen durch die Fest-
legung von Vorrang- und Eignungsgebieten zur Nutzung der
Windenergie räumlich zu konzentrieren.“
Für uns ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung,
dass der Planteil „Wind“ unseres Regionalplanes aktuell keine
Gültigkeit hat, weil dieser in der Vergangenheit mehrfach erfolg-
reich beklagt wurde. Gleichzeitig ist bis zum heutigen Tage der
Planungsverband offensichtlich nicht in der Lage gewesen, trotz
mehrfacher Aufforderung einen neuen Plan aufzustellen bzw. zu-
mindest offiziell daran zu arbeiten. Dies hat zur Folge, dass für
unser Territorium kein gültiger Plan mit Windvorranggebieten zur
Anwendung gelangen kann und damit jeder WKA-Interessierte
an jedem Ort im Plangebiet, welcher die aktuellen gesetzlichen

Vorgaben erfüllt, einen Antrag auf Errichtung stellen kann. 

Gern verweist in diesem Zusammenhang der Planungsverband
auf die immer noch fehlende Gesetzesregelung im Freistaat
Sachsen, welche durch die in Verantwortung stehenden Parteien
seit vielen Monaten nicht erstellt werden konnte. In dieser soll
u.a. insbesondere die Abstandsregelung der Anlagen zur Wohn-
bebauung geregelt werden. Derzeit spricht man von 1000 m Ab-
stand. Eine 10H-Regelung (10-facher Abstand der Höhe der
Anlage) ist im Freistaat nicht praktikabel, da dies bei unserer
dichten Bebauung einen Ausbaustopp gleichkäme (vgl. Bayern).
Daher ist damit nicht zu rechnen.

Für uns bedeutet dies, dass Bauanträge, welche u. a. die 1000m
Abstandsregel berücksichtigen, nicht von vornherein unzulässig
sind und wir uns mit diesen möglicherweise auseinandersetzen
müssen.

Im Umkehrschluss hat das zur Folge, dass wir uns mit den Flä-
chen, welche die Hauptkriterien einer Errichtung erfüllen könnten,
beschäftigen müssen.

Dies hat der Stadtrat bereits im Jahre 2013 erstmals umfangrei-
cher getan. Am Ende der Bewertung möglicher Potentialgebiete
unseres Territoriums entstand anhand einer Bewertungsmatrix die
Stellungnahme, dass nach Ansicht des Stadtrates auf unserem
Gemeindegebiet keine geeigneten Vorrangflächen vorhanden
sind, da alle Flächen infolge der topographischen, siedlungsräum-
lichen, landschaftlichen, artenschutzrechtlichen, kulturellen und
wirkzonenbedingten Gegebenheiten eine mittlere bis hohe Emp-
findlichkeit gegenüber den Auswirkungen durch WKA aufweisen.
Daran hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert.

Nachfolgende Grafik veranschaulicht mögliche Potentialgebiete
(Stand 2013). 
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Rückantwort zu Windkraftanlagen auf unserem Gemeindegebiet

Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstr. 18
09569 Oederan

Sind Sie für die Ausweisung von Windvorranggebieten auf dem Gebiet der Stadt Oederan einschließlich der Ortsteile durch
den Stadtrat? 

JA  NEIN 

Wenn „Ja“ – an welcher Stelle (siehe vorige Grafik):

Bemerkungen:

Wir bitten Sie um postalische Rückmeldung bis zum 1. Juli 2021. Gern auch per E-mail an: windkraftanlagen@oederan.de oder
per Fax an 037292/27270. q

Dieses Ergebnis veranlasst allerdings den Planungsverband nun-
mehr zu der Aussage, dass wir als Stadt der Wind-Vorrangflä-
chenplanung nicht ausreichend Raum einräumen, was unzulässig
sei und damit zur Nichtbeachtung unserer Stellungnahme führe.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nur die Ausweisung eines
oder mehrerer Windvorranggebiete beachtet werden würde. An-
derenfalls muss sowieso mit der Ausweisung einer oder mehrerer
Windvorrangflächen durch den Planungsverband im Gemeinde-
gebiet gerechnet werden.

Nun stellt sich die Frage soll der Stadtrat derartige Gebiet(e) aus-
weisen oder nicht. Wenn ja – wo?
Aktuell ist die Wirkung (Schutzwirkung gegenüber anderen Flä-
chen) einer Ausweisung fraglich, da ja kein „Wind“-Plan vorliegt
und damit eine kurzfristige Integration nicht möglich scheint. Die
Terminierung einer Neuerstellung der „Wind“-Planung möchte
oder kann der Planungsverband derzeit nicht vornehmen.

In der Zwischenzeit sind wir dem „Antrags-Wildwuchs“ der Wind-
kraftplaner ausgeliefert. So bleibt zum heutigen Tage festzustel-
len, dass sich die juwi AG mit 9 WKA im Bereich des Ranis
beschäftigt, die Fa. Sabowind mit mindestens 4 WKA im Bereich
der Udohöhe/Hainichener Straße und die Fa. CPC Germania mit
2 - 5 Anlagen  oberhalb von Schönerstadt in Richtung Udohöhe.
All dies ist möglich, weil betroffene Landeigentümer die Angebote
dieser Firmen annehmen wollen.
Sie sehen, die Problematik ist sehr komplex und deshalb auch
nicht einfach für den Stadtrat zu handhaben. 

Wir möchten gern Ihre Meinung zum Thema kennenlernen und
bitten Sie um Rückantwort mittels unten stehenden Abschnitts.

Ihr Bürgermeister 
Steffen Schneider
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Über Termine der Energieberatung der Ver-
braucherzentrale in Oederan kann bei Redak-
tionsschluss noch nichts bekannt gegeben
werden. Wer dringen Beratungsbedarf hat,
melde sich in der Stadtverwaltung Oederan
bei Herrn Ohm unter ohm.sv@oederan.de

oder 03 72 92 / 27-162 oder direkt die der Verbraucherzentrale
online-Beratung https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de
/terminvereinbarung oder Telefonberatung über das Termintele-
fon: 0341 - 696 29 29 (Mo - Fr 9 - 16) 

Einfach mal den Hahn abdrehen

Verbraucherzentrale gibt Spartipps für Warmwasser im 
Alltag 
Zugegeben: Heiße Duschen sind wohltuend – nur leider treibt
Warmwasser auch die Nebenkosten nach oben. Daneben ist
Wasser auch ein kostbares Gut, was wir im Alltag nur allzu leicht
vergessen. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen ist
es daher sinnvoll, ein paar Punkte zu beachten. Denn jeder ein-
gesparte Liter Wasser schont die Umwelt und spart Geld. 
Der Sparduschkopf – kleine Kosten, große Einsparwirkung 
Das Mittel der Wahl ist hier ein Sparduschkopf. Dieser kostet
etwa 20 Euro, spart aber bis zu 50 Prozent des Warmwasserver-
brauchs. Beim Kauf gilt es zu beachten, dass der Duschkopf
einen Wasserdurchfluss (Schüttmenge) von weniger als 9 Liter
pro Minute hat. Das Duschen bleibt genauso angenehm und der
volle Wasserstrahl erhalten, obwohl viel weniger Wasser ver-
braucht wird. Der Trick: Der Sparduschkopf mischt einfach Luft
unter. 

Einfach mal den Hahn abdrehen 
Zusätzlich sparen kann bei der täglichen Dusche auch, wer das
Wasser zwischenzeitlich einfach mal abstellt, etwa während des
Einseifens oder Shampoonierens. Auch hier liegt bei den meisten
Verbraucher*innen enormes Sparpotenzial. Bei Langduschenden
hilft auch die Verkürzung der Duschdauer. Bei einer durchschnitt-
lichen Obergrenze in Deutschland von elf Minuten ist eine Menge
Luft nach unten.

Die Heizkostenabrechnung: Das dicke Ende kommt zum
Schluss 
Beim Verbrauch von Warmwasser kann es zusätzlich bei der
Heizkostenabrechnung zu bösen Überraschungen kommen. Ob
Verbraucher*innen für ihr warmes Wasser zu viel bezahlen und
worauf bei der Abrechnung zu achten ist, erläutert Lorenz Bück-
lein, Energiereferent der Verbraucherzentrale Sachsen. 
In Mehrfamilienhäusern mit Sammelheizungen müssen die Ko-
sten für Heizung und Warmwasser nach Verbrauch verteilt wer-
den. Um den Warmwasserverbrauch zu ermitteln, muss daher
jede Wohnung mit einem Warmwasserzähler ausgestattet sein.
„Nur so kann der persönliche Verbrauch festgestellt und im er-
sten Schritt mit üblichen Durchschnittswerten verglichen wer-
den“, erklärt Bücklein. „Sparsam sind Haushalte, die weniger als
30 Liter pro Person und Tag verbrauchen. Wer darüber liegt, hat
in der Regel erhebliche Einsparmöglichkeiten“, erläutert der Ex-
perte. 
Im Rahmen einer Energieberatung der Verbraucherzentrale kön-
nen die Verbrauchsdaten der Heizkostenabrechnung bewertet
werden. Folgende Fragen können dabei beispielsweise individu-
ell geklärt werden: 

• Ab wie viel Euro/m² ist die Heizkostenabrechnung zu hoch? 
• Ist meine Nachzahlung zu hoch? 
• Sind meine spezifischen Heizkosten höher als der Durch-

schnitt im Haus?

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten
Haushalten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: ak-
tuell online oder telefonisch. Wir informieren Sie anbieterunab-
hängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit
entsprechendem Nachweis sind unsere Beratungsangebote ko-
stenfrei. Persönliche Beratungen finden derzeit und im Rahmen
geltender Vorschriften nur eingeschränkt statt. Mehr Informatio-
nen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die Energieberatung
der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie.

Oederan zu Fuß oder mit dem Rad?

Zu bergig, zu weit, zu schlechtes Wetter, zu gefährlich… Wir fin-
den Gründe, unsere Wege einfach mit dem Auto zurückzulegen.
So bewegen wir dann zwei Tonnen Material mit einem Stadtver-
brauch von 10 Litern auf 100 km durch Oederan, um frische Bröt-
chen zu holen. 
Wie wir uns fortbewegen, ist relevant für Portemonnaies, Ge-
sundheit, Wahrnehmung unserer Umwelt und auch für die Um-
welt selbst. Viele entkräften inzwischen das Argument der Berge
mit einem E-Bike. Brötchenholen kostet so 1 Cent statt 40 per
Pkw. Ganz Fortschrittliche haben zu Hause schon eine Photo-
voltaikanlage, so fahren sie auch auf diese Weise entspannt,
CO2-neutral und nahezu kostenlos. Das Wetterargument räumt
nun der Sommer aus dem Weg. Oder auch eine Regenjacke.
Bleibt die Gefährlichkeit. 
Oederan hat zwar viele Nebenstraßen, die kaum befahren sind.
Ortskundige benutzen diese auch. Dennoch sind vor allem die
Anbindungen an die Ortsteile sowie Strecken zu den Nahversor-
gern nicht radfahrerfreundlich zu erreichen, da sie an Hauptver-
kehrsstraßen liegen und keine Radwege existieren. Um dies zu
ändern, wird gegenwärtig ein Radwegeplan erarbeitet. Dabei ist
vieles zu beachten: Eigentumsangelegenheiten, Abstands- und
Sicherheitsfragen, Anbindung an vorhandene Radwege usw. 
Die Stadt und ihre Ortsteile liegen eingebettet in malerische
Hügel des Erzgebirgsvorlandes. Die landschaftliche Attraktivität
für Radler ist unübersehbar. Um so wichtiger ist es, ein integrier-
tes Konzept zu entwickeln, bei dem Geschäfte, Haltestellen, stark
frequentierte Plätze wie Behörden, Gewerbegebiet und Arztpra-
xen sowie Naherholungsbereiche Beachtung finden. 
Oederaner, die dazu Hinweise haben, Streckenvorschläge, Ideen
für Fahrradständer und E-Bike-Lademöglichkeiten, können ihre
Ideen bereits jetzt einbringen. Schreiben Sie einfach per E-Mail
an stadt@oederan.de oder lange.sv@oederan.de . 

Der Klimaschutz-Tipp: „Kaufe regional“

Wie schütze ich das Klima? Das fragen sich auch viele Oeder-
aner. Unser Einkaufs- und Ernährungsverhalten hat maßgebli-
chen Einfluss auf unsere Umwelt:
Kaufe regional ist ein Schritt: Viele Lebensmittel kommen aus
anderen fernen Ländern und Kontinenten mit entsprechenden
Transportstrecken, die entsprechend CO2-Emissionen verursa-
chen. Darunter leidet auch die Frische, Geschmack und Nährge-
halt der Lebensmittel. Aber müssen Zwiebeln aus Neuseeland
oder Spargel aus dem Mittelmeerraum kommen, wenn diese
auch in Deutschland oder Sachsen wachsen und angeboten wer-
den? Kaufen Sie vor allem sächsische Produkte. Auch sollten Sie
Pflanzen und Blumen aus den Gärtnereien der Region, die sie
selbst gezogen haben, bevorzugen. Fragen Sie im Supermarkt
wie auch beim Einzelhändler nach der Herkunft seiner Angebote.
So schützen Sie das Klima. Je mehr desto besser. q

Energieberatung der Verbraucherzentrale Sachsen in Oederan



Die angeordnete Flurbereinigung im OT Börnichen vom
13.11.2019 hat erste Früchte getragen.
Der 1. Bauabschnitt, der Ausbau des Hausdorfer Weges im in-
nerörtlichen Teil mit den neu angelegten Wendestellen an den je-
weiligen Enden der Straße wurde am 12.05.2021 fertig gestellt.
Die dazu nötigen Fördermittel von Bund und Land aus dem Pro-
gramm „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ konnten wir bereits 2020 in Anspruch nehmen. Das ist ein
besonders glücklicher Umstand gewesen, da Baumaßnahmen
zur Flurbereinigung eigentlich erst am Ende der Grundstücksre-
gulierung, nach mehreren Jahren beginnen.

Dass wir die Gelegenheit nutzen konnten, ist den anliegenden
Grundstückseigentümern zu verdanken, da sie mit ihrer Bereit-
schaft zur vorfristigen Landinanspruchnahme den Weg  geebnet
haben. Insbesondere Herr Armin Reichelt hat mit seinem Enga-
gement das Verfahren zur Flurbereinigung in Gang gesetzt, so
dass die Grundstücksverhältnisse zu den vorhandenen Straßen
in Ordnung gebracht werden können. 
Hervorzuheben ist das private Interesse der Anlieger, die Rand-
bereiche der ausgebauten Straße auf öffentlicher Fläche selbst
zu gestalten. Das ist nicht mit Mitteln der Stadt hergestellt wor-
den, sondern Eigeninitiative der Anlieger. Sie betrachten diese
Bereiche als eine Art Vorgarten.  

Der Wegabschnitt oberhalb vom „Wollhof“ bis zur Kreisstraße,
Hausdorfer Arm ist als zweiter Bauabschnitt, als Ausbau zum öf-
fentlichen Feldweg vorgesehen. Hierzu wird in einem Wege- und
Gewässerplan die konkrete Planung noch erarbeitet und allen
Landeigentümern, der Teilnehmergemeinschaft zur Genehmi-
gung vorgelegt. Hierbei werden die berechtigten Wünsche der
Grundstückseigentümer ausschlaggebend sein. 
Ein weiterer Bauabschnitt wird die Herstellung einer Regenwas-
ser-Rückhalteanlage in der Talsenke hinter dem Hof, Hausdorfer
Weg 24 sein. Das wurde durch die unter Wasserbehörde des LRA
im Zuge der innerörtlichen Straßenplanung als Auflage erteilt, um
sicherzustellen, dass bei Starkniederschlag eine Überflutung der
unterliegenden Anwesen im Dorf verringert werden kann.
Auch eine Grünordnung durch Anpflanzungen soll im Verfahrens-
gebiet mit den Eigentümern geplant und umgesetzt werden. 

Das Verfahren der Flurbereinigung ist durchaus langwierig, er-
möglicht uns aber die Problematik des Landtausches zum ehe-
maligen Feldweg „Mastenweg“ im einvernehmlichen Sinne der
Grundstückseigentümer  dauerhaft zu klären und die Zuordnung
der Liegenschaften in Ordnung zu bringen. Wir bitten deshalb um
Geduld im Verfahrensablauf.

Der große Vorteil ist, dass die dabei entstehenden Verfahrensko-
sten für die notwendige Vermessung der  Grundstücke durch das
Landratsamt  übernommen werden. Die Stadt und die beteiligten
Eigentümer werden somit erheblich entlastet und das Ergebnis

ist eine ordnungsgemäße Zuordnung der tatsächlichen Nutzung
und Liegenschaften in den Grundbüchern.  

Wir danken allen Beteiligten für die ordnungsgemäße Bauaus-
führung und für das Verständnis der Anlieger. 
Möge die Straßenanlage nun immer zur Verbindung der Men-
schen untereinander beitragen.    

Ihr Stadtbauamt

Endlich können Fahrzeuge der Ver- und Entsorgung an den Straßenen-

den ordnungsgemäß wenden

Die Straßenrandbereiche werden z.T. durch die Anlieger selbst hergerich-

tet. Fotos: Stadtbauamt q
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Flurbereinigung Börnichen
Erster Bauabschnitt, Hausdorfer Weg fertiggestellt
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Die Küche, die man beim Umzug nicht mitneh-
men kann, das noch recht ansehnliche Sofa
oder der Kinderbuggy des Jüngsten – oft ver-
gisst man, dass ausgemusterte Dinge anderen
noch Freude bereiten können.

Gut erhaltene Einrichtungsgegenstände, Räder und Kleinteile
können an soziale Einrichtungen gespendet oder an Interessierte
weitergegeben werden.

Tipps, wie Sie anderen eine Freude bereiten können, finden Sie
hier:

- Geben Sie gut erhaltene Möbel und Kleinteile über das Inter-
net, z.B. durch Ebay Kleinanzeigen, Online-Foren oder –Grup-
pen, soziale Kanäle, …, an Interessierte oder Bedürftige ab.

- Alternativ stehen Ihnen Aushänge in Supermärkten, an Hoch-

schulen oder der direkte Kontakt mit sozialen Einrichtungen
offen.

- Zwei Beispiele aus dem Raum Mittelsachsen finden Sie hier:
Netzwerk e.V. Mittweida – Betrieb von mehreren Sozialkauf-
häusern im Landkreis Mittelsachsen und in Chemnitz, Kontakt
unter 03727-9978-13 oder unter www.netzwerk-mittweida.de/.

CJD Fahrradrettung – Annahme von Fahrrädern und Fahrrad-
teilen, Kontakt unter 03731 / 6923408 (Frau Braun/Herr Wolf)
oder via E-Mail: kerstin.braun@cjd.de oder bernhard.wolf@cjd.de.

Durch die Weitergabe gebrauchsfähiger Dinge können Sie helfen
Ressourcen zu schonen, Geld zu sparen und andere zu unter-
stützen. 

Denn nicht vergessen: „Abfallvermeidung geht vor Abfallentsor-
gung“. q

Weitergeben statt wegschmeißen

ganz besonders möchte ich mich heute an unsere Jüngsten wen-
den. Mit dem 1. Juni, dem internationalen Kindertag, finden wir
einen fast vergessenen Klassiker im aktuellen Kalender. Um die-
sen Tag im dörflichen Alltag etwas mehr Bedeutung beizumessen
und entsprechend zu begehen, wollen wir gemeinsam etwas un-
ternehmen. 
So lade ich für Sonntag, den 6. Juni 2021 zu einer kleinen Natur-
wanderung ein. Eingeladen sind alle Kinder, deren Eltern und alle
Interessierten – also Alt und Jung.   
Beginn des Ausfluges in die heimatliche Natur ist 10 Uhr, Treff-
punkt Neubauten / Viehtritt. 
Wir wollen einheimische Pflanzen besser erkennen, über Tiere
sprechen und uns in der Natur bewegen. Unser Viehtritt bietet
eine reiche Palette an Unbekanntem. Fachleute werden in unse-
ren Reihen sein, die unsere Fragen konkret beantworten können. 
Mit unserer kleinen Exkursion (ca. 2 Stunden) möchte der OR die

z.Z. etwas angespannten alltäglichen Abläufe etwas auflockern.
Mit neuen Eindrücken und Erkenntnissen werden die Tage 
bunter!

Matthias Hillig  OV q

Foto: Matthias Hillig

Liebe Görbersdorferinnen und Görbersdorfer,
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Oederaner Tennisclub e.V. 
Unseren Tennisplatz und das Tennishaus kann man mieten!

Informationen unter: 
www.otcev.de oder www.facebook.com/OederanerTC q

Trainingszeiten Mai – September 
Tennisplatz Oederan, 

Richard-Wagner-Straße 1b, 09569 Oederan

Frauen                                    Montag      17:30 – 19:00 Uhr
Männer (nach Absprache)   Mittwoch   18:00 – 20:00 Uhr
Kinder und Jugend               Freitag       16:00 – 17:30 Uhr
Männer                                  Freitag       18:00 – 20:00 Uhr

Trainingszeiten Oktober – April
Sporthalle Oederan, 

Frankenberger Straße 16a, 09569 Oederan

Montag 19:00 – 20:30 Uhr Frauen und Männer
Freitag 15:30 – 17:00 Uhr Kinder und Jugend

Fotos des verlassenen Oederaner Gefäng-

nisses bringen Spendengeld 

In den Jahren vor der Pandemie war es Tradition, Ende April im
Rahmen unseres Frühlingsfestes gemeinsam mit Ralph Quandt
Spendengelder für den Elternverein krebskranker Kinder e.V.
Chemnitz zu sammeln. Auf dieses karikative Ansinnen wollten wir
trotz Pandemie und der einhergehenden Absage des Festes
2021 nicht verzichten. Entsprechend organisierten wir für Sonn-
abend, den 24. April gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Ak-
tion „Gefängnisfotografie gegen Geldspende“. Am Ende des
Tages konnten großartige 350 € gesammelt werden. Mehrere Fo-
tografen veröffentlichten Bilder der Aktion. Einige finden Sie auf
unserer Facebookseite.

Foto: Knut Berger

Virtuelle Modenschau ist gefragt

Höhepunkte von Frühlings- und Oktoberfest waren in den ver-
gangenen Jahren gewöhnlich die Modenschauen unserer Oeder-
aner Händler. Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept
zeichneten wir sie in diesem Jahr im neuen Veranstaltungs- und
Ausstellungkomplex der Bäckerei Möbius auf und brachten sie
ins Internet. Wie die meisten unserer Projekte war die Initiative

einmal mehr eine breit angelegte Gemeinschaftsinitiative. Ent-
sprechend bedanken wir uns bei:
Kamera und Schnitt: Max Porstmann 
Models: Kerstin Geyer, Monika Müller, Sylvia Kindt, Eva Schäffer,
Sylvia Brinnig, Cheyenne Fiedler, Astrid Ihmels, Lisa Wessel und
Manuel Fritzsche 
Unterstützer: Stadtverwaltung Oederan, Bäckerei Möbius, Apo-
theken Oederan, Perfect Group, GPS Nothnagel, Breitenauer
Carnevals Club 

Die Modenschau finden Sie auf www.youtube.com/StadtOederan 

Foto: Dr. Marco Metzler

Mehr zu den Projekten unseres Vereins finden Sie auf www.stadt-
marketing-oederan.de.

Stadtmarketing Oederan e.V.
Der Vorstand q

Informationen des Stadtmarketing Oederan e.V.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und
den hohen Inzidenzwerten entfällt die Kompo-
steraktion der EKM Entsorgungsdienste Kreis
Mittelsachsen GmbH im Frühjahr 2021. 

Es wird versucht Ersatztermine im September 2021 anzubieten,
dies ist jedoch vom Infektionsgeschehen abhängig. Weitere In-
formationen erhalten Sie zeitnah unter www.ekm-mittelsach-
sen.de oder unter 03731-2625-41/-42. q

Komposteraktion der EKM entfällt im
Frühjahr 2021
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Sie wollen auch eine Anzeige schalten?
www.mugler-verlag.de
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Sie wollen auch eine Anzeige schalten? – www.mugler-verlag.de
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AKTUELLE ANGEBOTE IM JUNI

NEU ! Idyllische 2-Zimmer-Wohnung in
historischem Gebäude
- Kleine Kirchgasse 5 Dachgeschoss
Mitten im Zentrum und doch total ruhig auf

dem Balkon relaxen! Das können Sie in dieser Wohnung in einem
komplett neu sanierten Haus. Die Wohnung ist ausgestattet mit
Fußbodenheizung, Bad Wanne und Duschmöglichkeit, Wohnzim-
mer, Küche mit Balkon (wenn gewünscht mit Einbauküche),
Schlafzimmer, Flur mit Einbauschrank und separatem Bodenzu-
gang.
Wohnfläche ca.40 m²
Miete 226,75 EUR zzgl.
Vorausz. NK 160,00 EUR einschl.
HK/WW
Gesamtmiete 386,75 EUR

NEU ! Komplett neu renovierte 2-Zimmer-Wohnung mit Weit-
blick
- Lessingstraße 76 3.OG rechts
Praktische 2-Zimmer-Wohnung mit neuem, großem Balkon,
neuen Innentüren, Fenstern, Bodenbelägen und Badausstattung
ab sofort zu vermieten!
PKW-Stellplätze am Haus, kurze Wege zu Einkaufsmöglichkei-
ten, gute Verkehrsanbindung
Wohnfläche ca. 52 m²
Miete 267,15 EUR zzgl.
Vorausz. NK 134,00 EUR 

einschl. HK/WW
Gesamtmiete 401,00 EUR

NEU ! Geräumige 2-Raum-Wohnung mit Balkon und PKW-
Stellplatz im Ortsteil Görbersdorf
- Richard-Rentsch-Straße 81 c 1. OG
Schöne, helle 2-Zimmer-Wohnung in ruhiger Wohnlage in kleiner
Wohnanlage, Balkon am Wohnzimmer auf der Südseite, Bad mit
Wanne, geräumige Küche (ggf. mit Einbauküche),
Wasch-, Trocken-, Fahrradraum, großer Mieterkeller
Wohnfläche ca. 63 m²
Miete 307,50 EUR zzgl.
Vorausz. NK 160,00 EUR
Gesamtmiete 467,50 EUR
PKW-Stellplatz 15,00 EUR

NEU ! Helle, ruhige 2-Zimmer-Wohnung in 3-Familienhaus
- Richard-Rentsch-Straße 15 Erdgeschoss
verfügbar ab sofort
- Vermietung für den Eigentümer
Komfortabel und hochwertig ausgestattete 2-Raum-Wohnung in
bevorzugter Wohnlage, Bad mit Wanne und Dusche, Wohnzim-
mer Südseite, Schlafzimmer zur ruhigen Gartenseite, alle Räume
mit großen Fenstern, Bodenbeläge Laminat, echtes Linoleum und
Fliesen
Allen Mietern stehen Wasch- und Trockenraum, sowie eine Wä-
schespinne im Garten zur Verfügung. Die Nebenkosten werden
durch solarerhitztes Warmwasser und Eigenkompostierung re-
duziert.
Wohnfläche ca.55 m²
Miete 265,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK 110,00 EUR einschl.
HK/WW
Gesamtmiete 375,00 EUR

NEU ! Renovierte 3-Raum-Wohnung im OT Görbersdorf
- Richard-Rentsch-Straße 68

- Vermietung für den Eigentümer
Ab Juni/Juli wird eine renovierte 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
im Hochparterre in einem kleinen Mehrfamilienhaus vermietet.
Das Bad ist mit neuer Dusche ausgestattet, die Bodenbeläge
sind erneuert. Zur Wohnung gehört ein Mieterkeller. Wasch-,
Trockenraum und Garten sind für alle Mieter nutzbar.
Wohnfläche ca.60 m²
Miete 305,50 EUR zzgl.
Vorausz. NK 159,00 EUR einschl. Hei-
zung/WW
Gesamtmiete 464,50 EUR

NEU ! Tolle Wohnung für „Erstmieter“ mit Balkon und PKW-
Stellplatz
- Richard-Rentsch-Straße 81 e 1.OG
Praktische, kleine Wohnung für Wohnanfänger oder Singles, gro-
ßes Wohnzimmer mit offener Küche und Balkon, Schlafzimmer,
Bad mit Dusche, Flur
Mieterkeller, Wasch- und Trockenraum, Fahrradkeller, PKW-Stell-
platz vor dem Haus
Wohnfläche ca. 45 m²
Miete 221,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK 105,00 EUR
Gesamtmiete 326,00 EUR
PKW-Stellplatz 15,00 EUR

Zentral gelegene, großzügige 3-Raum-Wohnung
- Große Kirchgasse 1
- Vermietung für den Eigentümer
Beste Innenstadtlage mit Blick auf den Markt. Diese schöne 3-
Raum-Wohnung mit großen Räumen bietet viel Platz zum Gestal-
ten und für die Familie. Das Badezimmer ist individuell
geschnitten, mit einem Dachfenster und einer Badewanne aus-
gestattet. Geräumige Küche, großes, helles Wohnzimmer
Wohnfläche ca. 81 m²
Miete nur 328,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK 165,00 EUR 

einschl. HK/WW
Gesamtmiete 493,00 EUR

NEU ! Kleine Wohnung mit Balkon in guter Wohnlage mit dem
Aufzug erreichbar
- Lessingstraße 3 Hochparterre bzw. 3.OG
Kleine neu vorgerichtete 1,5-Raum-Wohnung, bestehend aus
Flur, Wohnraum mit Balkon und offenem Küchenbereich, kleines
Schlafzimmer, Bad mit Dusche, Keller
Zugang behindertengerecht gestaltet
Wohnfläche ca. 35,50 m²
Miete 195,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK 150,00 EUR
Gesamtmiete 345,00 EUR

Weitere Vermietungsangebote

Schöner, unverbaubarer Ausblick zur Augustusburg garan-
tiert! 
- Eppendorfer Straße 21b 1.OG
Gut geschnittene, geräumige und helle 2-Zimmer Wohnung, Ta-
geslichtbad mit Wanne, große Küche (ca. 10 m²) mit Einbaukü-
che, großem Wohnzimmer (ca. 20 m²),
Wasch-und Trockenraum, Mieterkeller, Fahrradkeller, PKW-Stell-
platz im Hof
Wohnfläche ca. 63 m²
Miete nur 300,00 EUR 
zzgl. (Sonderpreis)
Vorausz.NK 160,00 EUR 

Stadtbau- und Wohnunggesellschaft Oederan mbH
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einschl. HK/WW

Gesamtmiete 466,10 EUR zzgl.
Stellplatz 17,50 EUR

Helle und gemütliche Dachwohnung mit Blick über Oederan
- Fiedlerstraße 8
Neu renovierte, geräumige 2-Raum-Wohnung, Bad mit Wanne,
große Küche
Wohnfläche ca.62 m²
Miete 296,50 EUR zzgl.
Vorausz.NK 170,00 EUR einschl.
HK/WW
Gesamtmiete 466,50 EUR

Schöne, kleine, gemütliche Wohnung ab sofort zu vermieten
- Kreuzgang 15
2-Raum- Wohnung im Zentrum, Bad mit Wanne, Schlafzimmer,
Wohnzimmer mit offener Küche, Keller, Trockenraum
Wohnfläche ca. 43 m²
Miete 215,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK 115,00 EUR einschl.
HK/WW
Gesamtmiete 330,00 EUR

Praktische, kleine Wohnung zu vermieten!
-Fiedlerstraße 10, Hochparterre
Zur Wohnung gehören eine helle, geräumige Wohnküche, ein
großer Wohn-Schlafraum, geräumiges Bad und Flur. Die Woh-
nung wird mit einer separaten Gas-Etagenheizung beheizt, die
Heizkosten sind somit direkt beeinflußbar. Zur Wohnung gehört
ein Keller, Wäscheboden und Garten sind gemeinsam nutzbar.
Wohnfläche ca. 50 m² 
Miete 235,00 EUR (Sonderpreis)
zzgl.
Vorausz. BK 65,00 EUR
Gesamtmiete 300,00 EUR

Günstige 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon und PKW-Stellplatz
am Haus

- Am Hang 25, 1.OG
Helle 2-Raum-Wohnung mit Balkon, Bad mit Wanne, ZH/ZWW,
Keller und Boden
Wohnfläche ca. 52 m²
Miete 257,90 EUR zzgl. 
Vorausz.NK 140,00 EUR einschl.HK/WW
Gesamtmiete 397,90 EUR
PKW-Stellplatz 15,00 EUR

-Büro- oder Gewerberaum
Schulgasse 3 ca.70 m², Miete nach Vereinbarung
Freiberger Straße 5 ca.76 m², Miete nach Vereinbarung
Frankenberger Straße 2 ca.180 m², Miete nach Vereinbarung

ZUR INFORMATION:

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass unsere
Geschäftsstelle An der Kirche 6 und unser Büro in der Les-
singstraße 3 auch weiterhin auf Grund der aktuellen Situation
für den persönlichen Publikumsverkehr geschlossen bleiben.
Bitte klären Sie Ihre Anliegen bevorzugt telefonisch oder per
Mail.
Sollte eine persönliche Vorsprache in unseren Geschäftsräu-
men erforderlich sein, ist eine telefonische Terminvereinba-
rung möglich.
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen trotz allem für die Zukunft beste Gesundheit. 

Nähere Informationen zu unseren aktuellen Angeboten er-
halten Sie gern auf Anfrage und auf www.immobilien-
scout.de. Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren einen
Termin. Außerdem sind wir unter unserer E- Mail- Adresse
info@immobilien-oederan.de und auf Facebook zu erreichen.
Telefonisch sind wir unter Tel. 037292 50810 oder 50813 er-
reichbar. 
Besichtigungen werden derzeit nur unter Einhaltung der gel-
tenden Hygienebestimmungen durchgeführt. Einen Termin
können Sie unter wochentags unter Tel.0172/ 9621868 ver-
einbaren. q

Die freudige Nachricht ist:
Der 3. Augustusburger Mu-
siksommer darf und wird
stattfinden!!
Noch ist es leer und still in
der großen Stadtkirche St.
Petri in Augustusburg. Doch
am 5. & 6. Juni wird die Stille
großen Klängen weichen: Die

Junge Philharmonie Augustusburg trifft dabei in C. Saint-Saëns
„Orgelsinfonie“ auf die Königin der Instrumente, die Orgel.
Einst wurde das Zusammentreffen von Orchester und Orgel als
unmöglich angesehen und mit dem Aufeinandertreffen von Papst
und Kaiser verglichen – welches bekanntlich selten ein gutes
Ende nahm. Doch der französische Komponist Camille Saint-
Saëns bewies eindrucksvoll, dass ein Duell der Giganten mit dem
Ergebnis eines 3D-Sounds möglich ist: Das Orchester vorn im
Altarbereich, die Orgel stößt im Finale von hinten dazu und
„krönt“ das Ensemble. Markus Kaufmann wird dabei als Solist
an der großen Orgel genauso unter dem Dirigat seines Bruders
Pascal Kaufmann agieren, wie die jungen, renommierten Musiker
der Jungen Philharmonie Augustusburg. 
Für die Eröffnung, sowie für alle weiteren Veranstaltungen des
Augustusburg Musiksommers bis zum 31. Juli, greifen die Aufla-
gen des Hygienekonzept für gottesdienstliche Veranstaltungen.
Eine Testpflicht für die Besucher besteht nicht, zur Kontaktnach-

verfolgung werden die Daten aller Besucher erhoben. 
Der Vorverkauf für die Festmusik zum 125-jährigen Bestehen der
Stadtkirche St. Petri läuft über die Tourist-Info Augustusburg (Mo-
Fr, 10-16 Uhr) oder Online über die Website www.Augustusbur-
ger-Musiksommer.de. 
5. & 6. Juni -  17 Uhr -  Stadtkirche St. Petri Augustusburg

Aber auch die anderen musikalischen Veranstaltungen des Au-
gustusburger Musiksommer, die im bewährten Konzept der Kurz-
konzerte mit wechselnden Veranstaltungsorten daherkommen,
lohnen einen Besuch in der Bergstadt Augustusburg—auch dafür
eine herzliche Einladung. Im Juni musizieren für Sie:
- Am 12. Juni jeweils 15 und 17 Uhr  Schlosskirche Augustus-
burg: Barocke Klangwelt mit Barockcello und Orgel 

- Am 19. Juni jeweils 15 und 17 Uhr Stadtkirche Augustus-
burg: Fantasien auf 250 Saiten mit Harfe und Klavier

- Am 26. Juni jeweils 15 und 17 Uhr Schlosskirche Augustus-
burg: Brandenburgisches Konzert mit Violine, Corno, Flöte,
Oboe, Cembalo , Orgel und Streichensemble

Über die Juliveranstaltungen des 3. Augustusburger Musiksom-
mers informiert das Amtsblatt Juli oder die Webseite www.Au-
gustusburger-Musiksommer.de.

Matthias Moser

Quelle Foto: Augustusburger Musiksommer q

Eröffnung des 3. Augustusburger Musiksommers
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Kassenärztlicher Notfalldienst
Der Kassenärztliche Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag
und Donnerstag 19:00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14:00 Uhr
sowie Samstag, Sonntag, an gesetzlichen Feiertagen und
Brückentagen 7:00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag
7:00 Uhr.

Ärztliche Hausbesuche können während dieser Notfall-
dienstzeiten über die zentrale Hausbesuchsvermittlung 
Tel.-Nr. 116 117 (ohne Vorwahl) angemeldet werden. 

Für lebendsbedrohliche Fälle und Notfälle, bei denen eine
Krankenhauseinweisung von vornherein unabdingbar 
erscheint, steht weiterhin der Rettungsdienst unter der 
Rufnummer 112 zur Verfügung. 

Für Arztkonsultationen akut erkrankter Patienten, bei denen
Hausbesuche nicht angezeigt sind, stehen während der 
Notfalldienstzeiten nur noch die Notfallambulanzen der 
umliegenden Krankenhäuser zur Verfügung. p

vom 31.05.2021; 8:00 Uhr  bis 07.06.2021; 8:00 Uhr
Hirsch-Apotheke Gelenau, 
Straße der Einheit 110
Tel.: 037297/7284

vom 07.06.2021; 8:00 Uhr bis 14.06.2021; 8:00 Uhr 
Kranich-Apotheke Eppendorf, Freiberger Straße 2
Tel.: 037293/313

Wochenenddienst der Zahnärzte

Bereitschaftsplan der Apotheken

Die Bereitschaftspläne der Zahnärzte finden Sie bei
Bedarf auf der Internetseite des Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Sachsen (KZV) unter: www.zahnaerzte-
in-sachsen.de oder in der Tagespresse.  q

Gottesdienste Monat Juni 2021

Hochfest Fronleichnam
Donnerstag, 03.06.    10:00 Uhr     Hl. Messe in Oederan

  18:00 Uhr     Hl. Messe in Flöha
                                                       
Samstag, 05.06.        16:30 Uhr     Hl. Messe in Eppendorf
                                  18:00 Uhr     Hl. Messein Oederan
                                                       
Sonntag, 06.06.         09:00 Uhr     Hl. Messe in Augustusburg
                                  10:30 Uhr     Hl. Messe in Flöha
                                                       
Donnerstag, 10.06.    09:00Uhr      Wochentagsgottesdienst 
                                                       in Flöha
                                                       
Samstag, 12.06.        16:30 Uhr     Hl. Messe in Eppendorf
                                  18:00 Uhr     Hl. Messe in Augustusburg
                                                       
Sonntag, 13.06.         09:00 Uhr     Hl. Messe in Oederan
                                  10:30 Uhr     Hl. Messe in Flöha
                                                       
Donnerstag,17.06.     09.00 Uhr     Wochentagsgottesdienst 
                                                       in Flöha
                                                       
Samstag, 19.06.        16:30 Uhr     Hl. Messe in Eppendorf
                                  18:00 Uhr     Hl. Messe in Oederan
                                                       
Sonntag, 20.06.         09:00 Uhr     Hl. Messe in Augustusburg
                                  10:30 Uhr     Hl. Messe  in Flöha
                                                       
Hochfest der Geburt Johannes d. Täufers
Donnerstag, 24.06.    09:00 Uhr     Wochentagsgottesdienst 
                                                       in Flöha
                                  19:30 Uhr     Johannisandacht auf dem 
                                                       Friedhof
                                                       
Samstag, 26.06.        16:30 Uhr     Hl. Messe  in Eppendorf
                                  18:00 Uhr     Hl. Messe in Augustusburg
                                                       
Sonntag, 27.06.         09:00 Uhr     Hl. Messe in Oederan
                                  10:30 Uhr     Hl. Messe in Flöha
                                  10:00 Uhr     Firmgottesdienst in Freiberg

Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Vermeldungen,
da die Zeiten sich kurzfristig verändern können.
Herzliche Grüße und Gottes Segen vom Pfarrteam Freiberg, blei-
ben Sie behütet!

S. Schlieske                                                                               q

Katholische Kirche St. Johannis der
Evangelist Freiberg,

Gottesdienststationen Flöha, Oederan,
Augustusburg, Eppendorf

Jubilare
Der Bürgermeister, die Mitglieder des Stadtrates sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
gratulieren allen Jubilaren in Oederan und den Ortsteilen 
im Monat Juni auf das Herzlichste.  q

Ich wünsche, dass dein Glück

Ich wünsche, dass dein Glück sich jeden Tag erneue,
dass eine gute Tat dich jede Stund erfreue!

Und wenn nicht eine Tat, so doch ein gutes Wort,
das selbst im Guten wirkt, zu guten Taten fort.

Und wenn kein Wort, doch ein Gedanke schön und wahr,
der dir die Seele mach und rings die Schöpfung klar. 

(Friedrich Rückert)

vom 14.06.2021; 8:00 Uhr bis 21.06.2021; 8:00 Uhr
Apotheke am Park, Flöha, Augustusburger Straße 77
Tel.: 03726/784761

vom 21.06.2021; 8:00 Uhr bis 28.06.2021; 8:00 Uhr
Apotheke an der Kuppe Gornau, Dittersdorfer Straße 9
Tel.: 03725/344015 oder 344016

vom 28.06.2021; 8:00 Uhr bis 05.07.2021; 8:00 Uhr
Linden-Apotheke Zschopau, Beethovenstraße 2
Tel.: 03725/23814 q
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